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Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons 
Graubünden 

Änderung vom 17. Juni 2005 

 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 
 
gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 25. Januar 2005, 
 
beschliesst: 

I.  

Die Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons Graubünden vom 
26. Februar 1972 wird wie folgt geändert: 

Art. 10 Abs.  2 und 3 
Aufgehoben  
 
 
II. 
 
Diese Teilrevision tritt zusammen mit der Revision des Gesetzes über die 
Ausübung der politischen Rechte in Kraft. 


